jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 K-SchG Verbandsrat

K-SchG - Karntner Schulgesetz - K-SchG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

(1) Der Verbandsrat besteht aus den Biirgermeistern der verbandsangehdrigen Gemeinden.

(2) Dem Verbandsrat obliegt die Wahl des Verbandsvorstandes, die Erlassung der Geschaftsordnung, die Feststellung
des jahrlichen Voranschlages und die Genehmigung des Rechnungsabschlusses.

(3) Fur die Stellung der Mitglieder des Verbandsrates und die Einberufung und Abhaltung der Sitzungen des
Verbandsrates gelten sinngemal die Bestimmungen der Allgemeinen Gemeindeordnung.

In Kraft seit 28.02.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7 K-SchG Verbandsrat
	K-SchG - Kärntner Schulgesetz - K-SchG


